
Anmeldung zur Karate-Prüfung 
    

Name:  Vorname: Jahrgang: Jetziger Grad: Unterschrift des/der 
Trainers/Trainerin: 

 
Die nachstehenden Punkte sollen den Prüfungskandidaten / -kandidatinnen helfen,  
 

• sich optimal auf die Prüfung vorzubereiten,  
• das Prüfungsdatum richtig zu wählen  
• und somit die Prüfung mit Erfolg zu bestehen: 

 
1. Der/die Prüfungskandidat/in muss die Prüfungsanforderungen kennen bzw. beherrschen! (siehe 

Vorgaben Kihon, Kata und Kumite in unseren Büchern „KARATE-DO“, Band 1 + 2 bzw. 3 oder auf 
unserer Webseite: https://karate-wallisellen.ch/karateschule-wallisellen/prufungsprogramm)  

 
2. Um das Prüfungsdatum richtig wählen zu können, muss der/die Prüfungskandidat/in abschätzen, 

bis zu welchem Zeitpunkt er/sie die Prüfungsanforderungen erfüllt. Dazu dienen die bei den 
Prüfungsanforderungen angegebenen Mindestzeitabstände bei zweimal wöchentlichem Training 
(bei einmal wöchentlichem Training erhöht sich dieser Zeitabstand um mindestens das Doppelte). 
 

3. Wir führen ein Trainingsjournal. Bitte sprecht mit den TrainerInnen, ob es Sinn macht, dass Ihr 
oder Euer Kind die Prüfung macht. 

 
4. Es werden nur vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Anmeldungen bis zum jeweils 

publizierten Anmeldeschluss angenommen!  
 

5. Gleichzeitig mit der Anmeldung wird die Prüfungsgebühr von CHF 40.— in bar fällig! 
 
Durch die nachstehende Unterschrift bestätigt der/die Prüfungskandidat/in (bzw. die Eltern) die 
obenerwähnten Empfehlungen gelesen und verstanden zu haben! 
 
 
Der/die Prüfungskandidat/in:       Die Eltern: 
 
 
     
                 
       (Dieser Talon ist für den/die Prüfungsteilnehmer/in und er ist bei der Prüfung vorzuweisen!) 
 
Empfangsdatum: Der/die Trainer/in: 

Prüfungsdatum:  Kinder: 18.00 Uhr Jugend. & Erw.: 19.30 Uhr 
 
Wichtig!   

• Die Kinderprüfungen beginnen pünktlich um 18.00 Uhr  
 

• Das Prüfungsende der Kinder kann erst nach Anmeldeschluss bekannt gegeben werden!  
 

• Zu spät eintreffende Prüfungskanditaten/ -kandidatinnen können aus organisatorischen 
Gründen in keinem Fall mehr zur Prüfung zugelassen werden! 

 
• Abmeldungen, unabhängig der Gründe, haben vor dem jeweiligen Anmeldeschluss zu 

erfolgen, ansonsten wird die Prüfungsgebühr nicht zurückerstattet!  


